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Bürge sein. In gewissen Fällen muss ein zweiter Bürge beigebracht
werden.

3. Darlehen an Einzelpersonen sollen im Maximum Fr. 5000 betragen. Sie
sollen entweder zu Zwecken der beruflichen Weiterbildung nach bestandenen

Fachexamen oder zur Förderung der erwerbswirtschaftlichen
Tätigkeit von Frauen (Gründung, Erweiterung, Konsolidierung von
Geschäften) verwendet werden.

4. Die Darlehen an Frauenvereine sollen im Maximum Fr. 20,000 betragen.
Auch sie sollen in erster Linie der wirtschaftlichen Tätigkeit von
Vereinen dienen.

5. Die Darlehen sollen für eine Dauer von längstens fünf Jahren gewährt
werden.

Gleichzeitig wird untersucht, ob mit der Verwaltung des Fonds und der
Darlehensgewährung die Eröffnung einer Frauenabteilung an einer
schweizerischen Grossbank erfolgen soll, die den besondern Zweck hätte, Frauen in
Geld- und Geschäftssachen zu beraten und die Frauen Gelegenheit bieten
würde, sich in vermehrtem Masse im Bankfach zu betätigen.

Die Pläne werden von einem Ausschuss, bestehend aus Fräulein Dr. Dora
Schmidt, Fräulein Anna Martin, beide in Bern, und Fräulein Suzanne Brenner
in Genf gründlich studiert. Der Ausschuss möchte aber auch die Meinung
verschiedener Frauenkreise darüber kennen.

Wir wären den Sektionen dankbar, wenn sie uns ihre Meinungsäusserung
zu diesem Projekte bis zum 31. Januar 1930 zustellen wollten.

Der Zentralvorstand.

MITTEILUNGEN UND NACHRICHTEN
Was weiss ich von der Schweizermilch und ihrer Verwendung Wir

erfahren vom Zentralsekretariat des Schweizerwocheverbandes, dass das oben
angeführte Thema des diesjährigen Aufsatzwettbewerbes auf allen Schulstufen
grossem Interesse begegnet. Erfreulich ist besonders, dass auch unsere
Primarschulklassen sich mit Erfolg daran beteiligt haben.

Lehrerinnen und Lehrer, welche die Wettbewerbbroschüre infolge der
unpersönlichen Adressierung nicht empfangen haben sollten, können diese, solange
der Vorrat noch ausreicht, beim Zentralsekretariat des Schweizerwocheverbandes

in Solothurn bestellen. Der Schlusstermin für die Einsendung der zu
prämiierenden zwei Aufsätze pro Klasse ist auf den 31. Januar 1930 festgesetzt.
Der Schweizerwocheverband bittet indessen die Teilnehmer, mit der Spedition
nicht bis zum letzten Augenblick zuzuwarten, sondern ihm die Arbeiten
möglichst bald zu übermitteln. Auf jeder Arbeit wolle man den Namen des Schülers
und die betreffende Klasse, wie den Namen der Lehrerin oder des Lehrers
vermerken.

UNSER BÜCHERTISCH
Max Konzelmann : Jakob Bosshart, eine Biographie, mit Porträt. Rotapfel-Verlag,

Erlenbach-Zürich und Leipzig. Preis geb. Fr. 8.50; Geschenkband Fr. 10.80.
Jakob Bosshart, Bausteine zu Lehen und Zeit, zusammengestellt und

herausgegeben von Elsa Bosshart-Forrer. Grethlein & Co.. Zürich und Leipzig.
Wenn man sieh in Max Konzelmanns soeben erschienene treffliche Jakob

Bosshartbiographie vertieft, so bemerkt man nicht ohne Verwunderung, wie einfach
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